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RS OGH 1951/3/28 2Ob143/51,
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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.03.1951

Norm

ABGB §613

AußStrG §9 E1

AußStrG §174 Abs2 Z3 B

Rechtssatz

Wird in einer Einantwortungsurkunde, mit der der Nachlaß dem Vorerben eingeantwortet wird, die Beschränkung des

Vorerben durch die 9deikommissarische Substitution nicht ausgesprochen, so hat dies gleichwohl den Verlust der

Rechte des Nacherben auch dann nicht zur Folge, wenn dieser die Erhebung eines Rechtsmittels gegen die

Einantwortungsurkunde unterläßt.
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